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2.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 21. September 1951 

l50!A.B. 

zu 82 u.132/ J A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Auf zwei Anfragen der Abgeordneten Dr. P f e i f e rund Genoßsen, 

betreffend die gänzliche Aufhebung aller in Gesetzen und Verordnungen enthal­

tenen diskriminierenden Bestimmungen gegen ehemalige Nati~nalsozialisten, ist 

folgende Antwort des Bundeskanzlers Ing. Raa b ergangen: 

In der Anfrage wird die Auffassung vertreten, dass die Bestimmungen 

des § 4 Abs . l des Beamten-überl eitungsgesetzes, StGB1.Nr.134/1945, des § 86 

des Geha1 tsgesetzes 1956, BGBI . "lifr . 54, des § '6'---des Gehal tsÜ.er1ei tungsgesetzes, 

BGBL Nro 22/1947 , in der Fassung der Gehal tsüber1ei tungsgesetz-Nove11e 1955, 

BGBl.Nr.55, des § 1 des Beamtenentschädigungsgesetzes, BGBl.Nr.18l/1952, des 

§ 1 des Wiedereinstellungsgesetzes 1950, BGBI.Nr.185, und des § 500 des Allge­

meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBI.Nr.189/1955, insoweit sie Personen 

wegen nationalsozialistischer Bet ä tigung von den dort vorgesehenen Begünstigungen 

ausschliessen, verfassungswidrig s eien, weil sie das verfassungsgesetzlioh . 

gewährleistete Recht der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz verletzeno 

Aus dem gleichen Grund sei auch § 2 Abs.4 b der Vordienstzeitenverordnung, 

BGBl . Nr.73/1948, gesetzwidrig. 

Hiezu ist zu bemerken, dass naoh der ständigen Judikatur des Ver­

f assungsgerichtshofes eine Verletzung des Gleiohheitsgrundsatzes durch den 

Gesetzgeber nur dann vorliegt, wenn sich der Gesetzgeber bei einer differenzier,· 

ten Behandlung duroh andere als objekti va Unterscheidungsmerkmale, d. h.. andere 

als sachlich gerechtfertigte Mome nte leiten liess. 

Bei der Schaffung des § 4 Abs.l des Beamten-Überleitungsgesctzes ist 

der Gesetzgeber von der Erwägung ausgegangen, das~ alle Bediensteten, die 

zwischen dem 4.März 1933 und dem 27.April 1945 aus politischen Gründen oder aus 

Gründen der Abst&nmung aus dem aktiven Dienstverhältnis ausgeschieden wurden, 

rehabilitiert werden sollen, es s ei denn, sie hätten diese dienstrechtliche 

Massnahme wegen nationalsozialistischer Betätigung erfahren. Es handelt sich 

hier somit um eine Bestimmung, die gemassregelten Bediensteten eine Begünstigung 

gegenüber den Bediensteten einräumen sollte, die keine solche Massregelung er­

fahren haben. Auch den übrigen oben angeführten Bestimmungen liegt die gleiche 

Absicht zugrunde; auch hier solle n Begünstigungen für aus politischen oder aus 

Gründen der Abstammung gemassregelte Bedienstete gesohaffen werden. 
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3.Beiblatt Beiblatt zur Parlame~tskorrespondenz 21. September 1957 

Dass der Gesetzgeber Bedienstete, die wegen nationalsozialistischer 

Betätigung gemassregelt wurden, von diesen Begünstigungen ausgeschlossen hat, 

ist darin begründet, dass sich diese Pers onen für eine Partei betätigt haben, 

zu dere n Zielen die Aufhebung der Selbständigkeit Österreichs gehörte. Es muss 

wohl als gerechtfertigt angesehen werden, dass der Gesetzgeber die Personen, 

die eine programmatisch di e Selbständigkeit Österreichs verneinende Partei 

gefördert haben, nicht derselben Begünstigungen teilhaftig werden lässt, die 

er jenen Personen ~ubilligt, die für den österreichischen Staat oder für die 

demokratische Staatsform eingetreten si!1d. Die Unterscheidung zwischen 

Bediensteten, di e wegen nationalsozialistischer Betätigung gemassregelt worden 

sind, und den übrigen gemassregelten Bediensteten findet ihre Begründung in 

de ::.:' Verschie denartigkei t der politischen Betätigung, die zur Massregelung 

ge führt hat, Es kann wohl nicht bezweifelt werden, dass dieser Differenzierung 

ei n sachlich gerechtfertigtes Moment zugrunde liegt. Der Gesetzgeber hat sich 

som:L t be i der verschieden gearteten Regelung von rein objektiven Unterscheidungs­

merkmalen l eiten la.ssen. 

Es darf auch nicht v8rkannt werden, dass es sich hier nicht, wie dies 

:"n de::: Anfrag8 behauptet wird, um eine Diskriminierung bestimmter Personen 

we gen ihrer pali tischen Meinung oder Überzeugung handel t, sondern um das Ver­

sag8 n von Begünstigungen für Personen, die unmittelbar oder mittelbar gegen 

die Unabhängigkeit Österreichs gerichtete Ha~dlungen gesetzt habeno 

Da nach der Rechtsauffassung des Verfassungsgerichtshofes der 

Gleichhei t sgrundsatz eine verschiedene Behandlung von Staatsbürgern durch die 

Gese tzgebung dann nicht ausschliesst, wenn diese verschieden geartete Regelung 

sachlich gerechtfertigt erscheint, ist nach dem ob en .!~6eführten durch die 

V011 dDr Anfrage inkriminierten Vorschriften das verfassungsgesetzl:i.ch gewähr­

leistete Recht aller Staatsbürger vor dem Gesetz nicht verletzt worden. 

Im übrigen darf auf Punkt 2 der im Einvernehmen mi t dem Bundesministerium 
für Fi nanzen am 28"Feber 1952 dem Ausschuss für Verfassung und Verwaltungsreform 
d'-" '-' :Jationalrate s übermittelten Stellungnahme des Bundeskanzleramtes zum Antrag 
der Abeeordne t e n ]r. Pfeifer, Huemer, Gasselieh, Dr.Kopf, Neumann und 
Genos s en (8/A) , betreffend die Abänderung des Beamten-Überleitungsgesetzes vom 
22 cAugus t 1945, StGBl. Nr o 134 (605 der Beilagen au den stenographischen Proto­
kollen des ~ation~lrates, VI.GP.), verwiesen werden. 

F,@ sei noch hervorgehoben, dass sich der Ve~f~ssungsgerichtshof in den 
letzte n Jahren wie.derhol t mit dem Beamten-Überlei tungsgesetz - insbesondere auch 
mi t § 4 Abs c 1 des Gesetzes - zu befassen hatte und noch niemals irgendwelche 
Bederke n hinsicht lich der Verfassungsmässigkeit der Bestimmungen dieses Gesetzes 
geäusscrt hat. 

'f ''1 Hinblick darauf, dass na ch den obigen .Ausführunge n in den in Rede 
st ehende~l Vorschriften eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes nicht erblickt 
werden k <~ ~:n und die differenzierte Behandlung der gemassregel ten Bediensteten 
auch 'TOl"', rechtspelitischen Standpunkt aus durchaus gerechtfertigt anzusehen ist s 

sieht 6-t (~h die :Bvndesregi e ruug nicht veranlasst, die Aufhebung oder Abänderung 
de:- iriz:ei miniert, en ~.l Eis timmun[."l n durch den Nationalrat in die Wege zu leiten. 

-.-.-.-
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